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Bekanntmachungen.
Der Gutsbeſitzer Johann Karl Gottfried Ferdinand Döbold aus Weßmar iſt zum Ortsrichter für daſtge Gemeinde

ernannt und am heutigen Tage verpflichtet worden.
Merſeburg den A4. Juni 1856. Der Königliche Landrath Weidlich.
Der penſionirte Gensdarm Große zu Keuſchberg beabſichtiget auf ſeinem ohnweit des Dürrenberg-Porbitzer Bahnhofs

belegenen Feldgrundſtücke in Porbitzer Flur eine Eſſigſprit- Fabrik anzulegen.
Jndem ich dies in Gemäßheit des 8. 29. der Allgemeinen Gewerbe Ordnung vom 17. Januar 1845 zur öffentlichen

Kenntniß bringe, bemerke ich, daß Einwendungen gegen dieſes Unternehmen binnen 4 Wochen präcluſiviſcher Friſt in meinem
Büreau angemeldet werden können.

Merſeburg, den 5. Juni 1856. Der Königliche Landrath Weidlich.
Die nachſtehende im Militär Wochenblatte erſchienene Bekanntmachung

Nach dem Reglement über Verpflegung der Rekruten und Reſerviſten c. vom 5. October 1854 erhalten die Land
wehrleute des Beurlaubtenſtandes bei außerordentlichen Zuſammenziehungen und bei einer Mobilmachung entweder das
zuſtändige Meilengeld für, den Marſch aus der Heimath zum BataillonsStabsquartier nach den Sätzen der 99. 17 22. des gen.
Reglements oder der Marſchcompetenz, wenn die Einbeordneten ohne das BataillonsStabsquartier zu berühren direct zu einem
Linien Truppentheil geſendet werden, nach F. 38. des qu. Reglements von den Gemeinden- reſp. Steuerempfängern vorſchußweiſe
ausgezahlt. Dagegen werden die Meilengelder, welche den zur Uebung einberufenen Landwehrleuten zuſtehen, laut 205.
und 297. pos. 7 a. des Reglements über die Geldverpflegung der Truppen im Frieden vom 7. April 1853, bei deren
Eintreffen im Bataillons-Stabsquartier gezahlt.

Bei einer Mobilmachung kann über den Zweck der Einberufung keine Ungewißheit obwalten, wohl aber ſind aus
dem Umſtande daß die Gemeinden reſp. Steuerempfänger nicht wiſſen können, ob ein beurlaubter Landwehrmann zu einem
außerordentlichen Zwecke oder nur zur Uebung einbeordert iſt, Zweifel darüber entſtanden, ob der Eingezogene die Meilengelder
vorſchußweiſe oder erſt im Bataillons Stabsquartier zu erhalten habe.

Zur Beſeitigung dieſer Zweifel werden die Königlichen Landwehr-Bataillone hierdurch veranlaßt, künftighin auf den
Einberufungsordres (exel. bei einer Mobilmachung, bei welcher ſich die vorſchußweiſe Zahlung der Meilengelder von ſelbſt
verſteht) zu bemerken:

„erhält das zuſtändige Meilengeld reſp. die Marſchcompetenz vorſchußweiſe“
oder

„erhält das zuſtändige Meilengeld im Stabsquartier.“
Berlin, den 27. Februar 1856.

Krieg s-Miniſterinum.gez. Graf v. Walderſee.
wird hierdurch den Ortsbehörden und Steuerempfängern des Kreiſes zur genauen Beachtung und Kenntniß gebracht.

Merſeburg den 5. Juni 1856. Der Königliche Landrath Weidlich.
Nachſtehende Bekanntmachung

Während des Zeitraums vom 20. Juni bis zum Spätherbſte dieſes Jahres ſoll an der Brücke über die Saale bei
Weißenfels, in der Richtung der HalleWeißenfels-Erfurter Chauſſee, eine Hauptreparatur ausgeführt, zu dem Ende dieſe Brücke
abgeſperrt und die Paſſage über eine unmittelbar neben jener Brücke erbaute Jnterimsbrücke, reſp. unter der Thüringer Eiſen
bahn hinweg, geführt werden.

Der daſelbſt außerordentlich lebhafte Verkehr, ſowie die beträchtliche Anſteigung und dabei nur geringe Breite der An
fahrten zur Jnterimsbrücke und die nur mäßige Höhe der Durchfahrt unter der Eiſenbahn, veranlaſſen uns für jene Bauzeit
in Gemäßheit F. 11. des Geſetzes vom 11. März 1850 (Geſ. Samml. S. 265.) folgende polizeiliche Vorſchriften zu erlaſſen

1) Laſtwagen jeder Art, deren Ladung mehr als 20 Centner beträgt, müſſen zum Paſſtren der Jnterimsbrücke und deren An
fahrten außer ihrer gewöhnlichen Beſpannung noch mindeſtens mit 2 Vorſpannpferden beſpannt werden.

2) Dieſelben dürfen nur 9 Fuß breit und bis zu einer Höhe über der Fahrbahn von höchſtens 12 Fuß beladen ſein.
Wagen, welche den Anforderungen suh 1. und 2. nicht entſprechen, dürfen die Brücke nicht paſſtren.
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3) Die Führer aller Fuhrwerke ohne Ausnahme, welche die Interimsbrücke paſſiren wollen müſſen außerhalb der Anfahrten

derſelben am rechten Ufer auf dem Platze zwiſchen dem Stadtthor und der Brücke und nöthigenfalls weiter zurück
und am linken Ufer auf der Chauſſee ſo lange halten, bis ihnen von den an beiden Ufern aufgeſtellten Brückenwäch-
tern die Erlaubniß zum Ueberfahren über die Brücke ertheilt wird. Demnächſt müſſen die Fuhrwerke die Jnterimsbrücke
nebſt Zubehör im Schritte und ohne allen unnöthigen Aufenthalt paſſiren.

4) Durch das Vorlegen der Vorſpannpferde sub 1. darf der Verkehr auf den Halteplätzen nicht beeinträchtigt werden.
5) Die Führer der Fuhrwerke haben für das Befahren der Jnterimsbrücke den Anweiſungen der sub 3. erwähnten Wächter

und der Polizeibeamten ohne Widerrede überall Folge zu leiſten.
6) Wer den vorſtehenden Vorſchriften zuwider handelt, verfällt in Gemäßheit 14. des Geſetzes vom 11. März 1850 in

eine Strafe von 1 Thlr. bis zu 10 Thlr. und hat außerdem auch noch allen irgend wie dadurch etwa verurſachten
Schaden zu erfetzen.

Merſeburg, den 25. Mai 1856.
Königliche Regierung, Abtheilung des Jnnern.

wird hierdurch zur Nachachtung noch beſonders zur Kenntniß gebracht.
Merſeburg, den 7. Juni 1856. Der Königliche Landrath Weidlich.

Nachſtehende Bekanntmachung

Unmittelbar unterhalb der Brücke über die Saale bei Weißenfels wird gegenwärtig eine Jnterimsbrücke erbaut, welche
bis zum Herbſte dieſes Jahres beſtehen bleiben muß.

as Mitteljoch der Jnterimsbrücke iſt 20 Fuß weit und es liegen deſſen Balken ſo hoch, daß über dem gewöhnlichen
Sommerwaſſerſtande noch eine Höhe von 8 Fuß freibleibt.

Bei höheren Waſſerſtänden würde es doch aber für unbeladene, vielleicht auch für beladene Kähne zeitweiſe an der er-
forderlichen Durchfahrtshöhe mangeln.

Zur Verhütung von Unglücksfällen wird deshalb Folgendes verordnet:
Alle thalwärts fahrenden Kähne müſſen am linken Ufer oberhalb der Brücke anlegen und alsdann an einem der daſelbſt

eingeſetzten Stellpfähle vorſichtig und mit ausgeworfenen Ketten durch die Brückenöffnung geführt werden.
Bei höheren Waſſerſtänden müſſen ſowohl die thalwärts als auch die bergwärts fahrenden Kähne in angemeſſener

Entfernung von der Brücke ſo lange anlegen und liegen bleiben bis entweder die Senkung des Waſſerſpiegels das gefahrloſe
Durchfahren unter der Brücke wieder geſtattet, oder bis ausnahmsweiſe die Brückenbahn des Mitteljochs zum Durchlaſſen der
Kähne entſprechend gehoben ſein wird.

Die Entſcheidung darüber, ob die Durchfahrt unter der Jnterimsbrücke nach Maßgabe des Waſſerſtandes zuläſſig ſei,
ſtehet lediglich dem den Brückenbau leitenden Baubeamten und in deſſen Abweſenheit den dabei beſchäftigten Bauaufſehern und
Brückenwächtern zu, welcher Entſcheidung, ſowie überhaupt allen ſonſtigen, von dem bezeichneten Aufſichtsperſonal für das Durch
fahren unter der Brücke zu ertheilenden Anweiſungen, die Schiffer ohne Widerrede ſich zu unterwerfen haben.

Jedes Zuwiderhandeln gegen die obigen Vorſchriften wird in Gemäßheit des 9. 11. des Geſetzes vom 11. März 1850
(Geſ. Samml. Seite 265.) mit einer Polizeiſtrafe bis zu 10 Thaler beſtraft.

Merſeburg, den 26. Mai 1856.
Königliche Regierung, Abtheilung des Jnnern.

wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Merſeburg, den 7. Juni 1856. Der Königliche Landrath Weidlich.

Bekanntmachung. Es wird hierdurch zur allgemei-
nen Kenntniß gebracht, daß die Feier des diesjährigen Kinder-
feſtes auf dem vor dem Sixtithore belegenen Communal-Grund-
ſtücke am 30. Juni d. J. ſtattfindet, wenn nicht ungünſtiges
Wetter die Verlegung auf einen der zunächſt darauf folgenden
Tage nothwendig machen ſollte.

Ueber die Ausführung der Feſtfeier bemerken wir Folgendes
1

Sämmtliche Schüler müſſen pünktlich um 1 Uhr Mittags auf
dem Marktplatze verſammelt und aufgeſtellt ſein.

Es wird hier das Geſangbuchs-Lied Nr. 270. „Eine feſte
Burg ec.“ geſungen. Unmittelbar darauf erfolgt der Auszug
in der früheren Weiſe und Ordnung durch die Gotthardtsſtraße.
Abends ungefähr um 8 Uhr findet der Einzug durch das Sigxti-
thor ſtatt. Die Kinder ſtellen ſich auf dem Marktplatze auf.
Es wird zum Schluß das Lied „Nun danket alle Gott“ ge-
ſungen. Die Herren Geiſtlichen und die Mitglieder der ſtädti-
ſchen Behörden werden ſich an die Spitze des Zuges ſtellen.
Die Familienväter werden zum Anſchluß freundlichſt eingeladen.
Die Herren Bürgerſchützen werden der Zuſicherung gemäß,
dem Zuge der Kinder den nöthigen Schutz gewähren.

2
Zur Ausführung der erforderlichen Arrangements auf dem Feſt

platze ſind deputirt die Herren Aſſeſſoren Sobbe und Kühn, Stadt-

verordneten Becker, Heyne, Kriegner, Querfurth und Schäfer,
Rendant Frahnert, Kollaborator Goram, Rector Lüben, Kantor
Brand Kantor Roſt, Kantor Kloß.

3

Alle diejenigen, welche auf dem Feſtplatze Zelte oder Buden
aufzubauen beabſichtigen werden aufgefordert, ſich wegen der
anzuweiſenden Plätze ſpäteſtens bis zum 25. Juni bei dem

Derſelbe wird die
Bedingungen des Aufſtellens und Wegſchaffens der Zelte und

Für die Benutzung der überwieſenen Plätze

Rendanten Herrn Frahnert zu melden.

Buden mittheilen.
iſt ein Standgeld 1 Sgr. pro Elle zu entrichten, welches
zur Stadt Haupt Kaſſe fließt und ſogleich bei der Anmeldung
an den Rendanten Herrn Frahnert zu zahlen iſt.

4

Auch in dieſem Jahre wird am Tage vor dem Feſte
Sonntag den 29. Juni, von dem Stadtmuſikus Herrn Braun
auf dem Feſtplatze ein Concert veranſtaltet und daſſelbe Nach
mittags um 4 Uhr begonnen werden.

5.
Zur Abwendung von Störungen 2c. werden folgende

polizeiliche Beſtimmungen getroffen
a) das Reiten und Fahren auf dem Feſtplatze wurde ſchon

früher bei einer Strafe von 1-—-3 Thlr. oder verhält-



rungshalber aus freier

Uhr an, ſollen im Backhaus'ſchen Saale

Freitag
Schenke verkauft werden.

nißmäßigem Gefängniß verboten.
muß es auch ferner bewenden.

b) das Abbrennen von Feuerwerk auf dem Feſtplatze wird
unterſagt. Uebertretungen werden mit einer Strafe bis
zu drei Thalern oder verhältnißmäßigem Gefängniß belegt,
wenn nicht etwa wegen der Nähe der Scheunen und Zelte
nach dem Straf-Geſetzbuche härtere Beſtrafung eintritt.

c) der Verkehr in den öffentlichen Schenkbuden oder Zelten
darf über die zwölfte Stunde des Nachts nicht ausgedehnt
werden. Uebertretungen dieſes Verbots werden nach

342. des Straf Geſetzbuches beſtraft.
Merſeburg, den 7. Juni 1856.

Der Magiſtrat.
Jn der SeparationsSache von Merſeburg iſt zur Beſtrei-

Bei dieſem Verbote

tung der bei der Vermeſſung und Bonitirung entſtehenden
Nebenkoſten die anderweite Erhebung eines Beitrags von fünf

Silbergroſchen pro Acker erforderlich.
An die hieſigen und auswärtigen Feldbeſitzer (Forenſen)

ergeht daher hiermit die Aufforderung, dieſe Beiträge ſpäteſtens
bis zum 14. Juni d. J. an die Separations-Kaſſe abzutragen,
weil ſolche ſonſt auf Koſten der ſäumigen Jntereſſenten durch
beſondere Boten beigetrieben werden müſſen.

Merſeburg den 21. Mai 1856.
Die Deputirten der Merſeburger Separations-

Jntereſſenten.
Auction.

Sonnabend den 14. Juni er. von Vormittags 8 Uhr
an ſollen in dem Gaſthauſe „zur alten Poſt“ hier mehrere
Nachlaßgegenſtände, als Meubles Betten Kleidungsſtücke,
Hausgeräthe u. dergl. m., meiſtbietend verſteigert werden.

Merſeburg den 9. Juni 1856.
Königliches Kreisgericht, II. Abtheilung.

Bekanntmachung.
Das im hieſigen Vorwerk sub Nr. 427. belegene hut-

und triftberechtigte Wohnhaus nebſt Zubehör, beſtehend aus 2
Stuben nebſt Kammern, Küche, Keller und Bodenraum, einem

Garten und Stallung nebſt ſchönem Brunnen, ſoll verände-
Hand ſofort verkauft werden.

Merſeburg den 9. Juni 1856.

Auction. Mittwoch den 18. d. M., von früh 8
hier Umzugshalber

2 Schreibſecretaire, 2 Kommoden Rohr- und Polſterſtühle,
verſchiedene Tiſche, 4 Kleiderſchränke, Spiegel, Waſſchtiſche,
Bettſtellen u. dergl. mehr, meiſtbietend gegen gleich baare
Bezahlung verſteigert werden.

Merſeburg den 9. Juni n Muet.
Rindfleiſch, Auct. Comm.

Bei dem Graäflich Zech'ſchen Rittergute zu Kötzſchau ſollen
die Süß- und Sauerkirſchen nächſt etwas Pflaumen auf dem
Kirſchberge und ſüdlicher Alleeſeite

Donnerstags den 19. Juni, Vormittags 9 Uhr,
im Meiſtgebote unter vorbehaltenen Bedingungen verpachtet
werden. Der Erſteher hat Theil anzuzahlen und Theil
darauf zu erfüllen dies hierdurch den Bewerbern zur Nachricht.

Kirſchen- Verpachtung.
Sämmtliche Kirſchen der Gemeinde Niederclobicau ſollen

den 13. Juni er. Mittags 1 Uhr, in hieſiger

Niederclobicau, den 5. Juni 1856.
Der Ortsvorſtand.

Richter.
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Bekanntmachung.
Die Lieferung der zum Betriebe der Königlichen Steinkoh-

lenwerke zu Wettin und Löbejün erforderlichen Holzmate-
rialien, als

Mittelholz, 48 Fuß lang, 10 Zoll am Stammende und 5
Zoll am Zopfe ſtark,

Schwachholz, 40 Fuß lang, 7 Zoll am Stammende und 3
Zoll am Zopfe ſtark,

Kleinholz, 40 Fuß lang, 5 Zoll am Stammende und 2
Zoll am Zopfe ſtark,

Bohlen Nr. 1., 14 Fuß 4 Zoll lang, 12 Zoll breit
1,g Zoll ſtark,

Bohlen Nr. 2., 14 Fuß 4 Zoll lang, 8 Zoll breit
1,s Zoll ſtark,

Bretter Nr. 1., 14 Fuß 4 Zoll lang, 12 Zoll breit
0, Zoll ſtark,

Bretter Nr. 2., 14 Fuß 4 Zoll lang, 8 Zoll breit
O, s Zoll ſtark,

Spundbretter Nr. 14 Fuß 4 Zoll lang, 12 Zoll breit
und 1 Zoll ſtark,

Spundbretter Nr. 2., 14 Fuß 4 Zoll lang, 8 Zoll breit
und 1 Zoll ſtark,

ſoll zunächſt auf das Jahr 1857 im Wege der Licitation an
den Mindeſtfordernden vergeben werden zu dieſem Behufe
iſt auf

den 4. Juli e. Vormittags 10 Uhr,
im hieſigen Königlichen Bergamte Termin angeſetzt, und werden
diejenigen, welche zur Uebernahme der Lieferung von p. prptr.

und

und

und

und

auf dem Wettiner Werke: auf dem Löbejüner Werke:
Mittelholz 45 Stämme, 20 Stämme,
Schwachholz 560 900Kleinholz 180 er wen e SBohlen Nr. 1. Schock. Schock,2. 17 22Bretter 2 12. 22 48Spundbretter Nr.

2. 1 2geneigt ſind, zu dieſem Termine eingeladen.
Die Bedingungen können Vormittags von 9 bis 12 Uhr

und Nachmittags von 2 bis 5 Uhr in dem genannten Geſchäfts-
lokale eingeſehen oder auch gegen Entrichtung der Copialien
abſchriftlich mitgetheilt werden.

Eisleben den 4. Juni 1856.
Königlich Preußiſches Bergamt.

Obſt Verpachtung.
Widerrufen wird, daß nicht die Kirſchen im hieſigen Thier-

garten allein, ſondern auch das andere Obſt Freitag den 13. Juni,
Nachmittag 2 Uhr, verpachtet werden ſollen.

Wittwe Benndorf.
Gras- Verpachtung.

Die Heu und Grummet-Nutzung in Collenbey ſoll bei
dem Kirchen Vorſteher Hübner daſelbſt den 16. Juni, Nachmit-
tags 3 Uhr, meiſtbietend verpachtet werden. Hierzu werden
Pachtliebhaber eingeladen.

Obſt- Verpachtung.
Donnerstag den 12. d. M. Vormittags 10 Uhr, ſollen

die Kirſchen unterhalb des Caſtinos, ſowie das Hartobſt in dem
daran grenzenden Garten und im großen Riſchgarten, in mei-
ner Wohnung vor dem Sigxtithore öffentlich meiſtbietend ver
pachtet werden. Pachtbedingungen werden vorher im Termin

bekannt gemacht. D. Heberer.



Kirſchen- Verpachtung.
Montag den 16. Juni, Nachmittags 3 Uhr, ſollen die

der Gemeinde Schladebach gehörigen Sauerkirſchen meiſtbietend

verpachtet werden. Die Gemeinde.
Freitag den 13. Juni, Mittag 1 Uhr, ſollen die mir ge-

hörigen, bei Weßmar gelegenen Süß und Sauerkirſchen, desgl.
die Pflaumen, zu den im Termin bekannt zu machenden Be-
dingungen, meiſtbietend verpachtet werden.

Weßmar, den 9. Juni 1856. Döbold.
Kirſchen- Verpachtung.

Donnerſtag den 12. Juni, Nachmittags 2 Uhr, ſollen die
Kirſchen auf der Chauſſee, der Gemeinde Milzau gehörig, meiſt-
bietend in der Schenke daſelbſt verpachtet werden.

Die Gemeinde daſelbſt.
Zur diesjährigen Verpachtung von 5 bis 6 Morgen Wieſe

in Tragarther Flur iſt von der Gemeinde daſelbſt ein Termin
auf Donnerstag den 12. Juni, Mittag 12 Uhr, in der Schenke
zu Tragarth angeſetzt.

Die Gemeinde daſelbſt.
Kirſchen- Verpachtung.

Der diesjährige Ertrag von Süßkirſchen auf der von Röcken
nach Weißenfels führenden Chauſſee, ſoweit ſolche in Röckener
Flur belegen und der Gemeinde Röcken zugehörig, ſollen öffent-
lich an den zahlungsfähigen Meiſtbietenden überlaſſen werden.
Der Bietungstermin findet Montag den 16. Juni d. J., Mit-
tags 1 Uhr, im Gaſthofe zu Röcken ſtatt, wozu ich die Pacht-
luſtigen mit dem Bemerken einlade, daß die Bedingungen im
Termine ſelbſt bekannt gemacht werden ſollen.

Röcken den 5. Juni 1856.
Barthold, Richter.

Eine Stube nebſt Zubehör iſt an eine Familie oder aus-
meüblirt an einen ledigen Herrn ſofort zu vermiethen und zu
beziehen Mälzergaſſe Nr. 208.

Johannisgaſſe Nr. 35. iſt ein Logis mit Zubehör an eine
ſtille Familie zu vermiethen, kann ſogleich oder zu Michaeli be-

zogen werden. Hildebrand.
Jn meinem Hauſe Gotthardtsſtraße Nr. 144. ſind von

jetzt ab zwei Logis mit Zubehör zu vermiethen und Michaelis
zu beziehen.

Merſeburg, den 9. Juni 1856.
Reichenbach.

Logisvermiethung.
Die 1. Etage in meinem hier Schmalegaſſe Nr. 520. be

legenen Hauſe, welche ſeither vom Herrn Kaufmann Friedmann
bewohnt war, ſteht zur Vermiethung und kann ſogleich bezogen
werden. Wittwe Ortmann in Weißenfels.

Eine ausmeublirte Stube nebſt Alcoven iſt ſogleich zu be

ziehen bei Franz Schwarz Wittwe,Markt, Stadt Berlin.

Hühneraugenpflaſter à St. 1 Sgr.
Haarfärbemittel à Flacon 25 Sgr.,

Enthaarungsmittel zacen 25 Sgr.

Lilioneſe, en e n leſen 5
empfiehlt C. Francke.
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Verkaufs-Anzeigen.
Ein Rittergut mit 609 Morgen Areal.

378
353

ſog. Sattelhof 170
Stadtgut 240

Mehrere Landgüter von 40 370 Morgen.
Sämmtliche Güter ſind als ſehr preiswerth zu empfehlen,

haben gute Felder, hübſche Gebäude, vollſtändiges todtes und
lebendes Jnventar und ſollen mit der ſchönen Ernte über-
geben werden.

Gaſthäuſer mit und ohne Feld, dabei ein ſehr frequenter
und billiger mit wenig Anzahlung.

Eine Waſſermühle mit 2 Gängen und Reinigungsmaſchine.
Eine ſehr rentable Windmühle mit etwas Feld.

Hänſer in hieſiger Stadt.
Drei flotte Materialgeſchäfte mit Ladeneinrichtungen excl.

der Waarenvorräthe für 1600, 1800 und 2500 Thlr. Einige,
in welchen Victualienhandel betrieben wird, für 700 bis 1800
Thlr. Zwei, wo die Geiſel durchfließt, das eine gut rentirend
und das andere wegen ſeiner Räumlichkeiten zu Anlagen aller
Art paſſend, das erſte 2000 Thlr. und das letztere 3200 Thlr.
Eins, wo eine Kohlenſtreicherei angelegt werden kann, für 900
Thlr. Eins in ganz gutem baulichen Stande mit Garten, was
100 Thlr. Miethe trägt, für den feſten Preis von 1200 Thlr.

Auch noch viele andere preiswerthe Häuſer und Grundſtücke
hat zu verkaufen im Auftrag

der Güter- und Grundſtücks Agent
Heinrich Albert in Merſeburg.

C. W. Hellwig,
Markt und Roßmarkk-Ecke,

empfiehlt

ſein gut ſortirtes Lager
von Engl. und Solinger Meſſern und Scheeren, Löffeln, Bronze-
verzierungen, allen Arten Ketten, Perlen, Ohrringen, Brochen,
Portemonnaies Parfümerien Hoſenträgern, Strumpfgürteln,
Schnallen, allen Sorten Knöpfen, Stahlfedern, Waagen und
Gewichten, Hämmern, Zangen, Feilen, Raspeln, Engl. Hobel-
eiſen, Stechbeuteln, Sägeblättern, Bohrern, Schippen, Spaten,
Senſen, Sicheln, Schlöſſern, Stiften, Nägeln, Pinſeln und
Bürſtenwaaren Wachs und Wachsſtock, Schwämmen, Stuhl-
rohr, Fiſchbein, Kämmen in Horn, Elfenbein und Schildpatt,
Violinen und Guitarrenſaiten, Schnupftabacksdoſen, Brillen,
Reißzeugen Ferngläſern, Goldwaagen, allen Sorten Draht,
Meſſing, Lampendochten, echten Hanfzwirn, leinenen Bändern,
Strickgarn, Zeichengarn u. dgl. m.
Sonmmerrübſen zu Saamen empfiehlt

R. Bergmann.
Gutkochende Erbſen Bohnen und Linſen verkauft noch

billigſt R. Bergmann.Roman Cement und Gyps empfiehlt
R. Bergmann am Markt.

Erklärung.
Die unterm 30. v. M. von mir gegen die jungen Leute

hieſigen Orts unwiſſentlich gethane Beleidigung nehme ich
hiermit zurück, da ich dieſelben jederzeit nur als Ehrenleute
anerkennen werde.

Schladebach, den 13. Juni 1856. Lange.
Hierzu eine Beilage.

mit,
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Sammet, Moirée antique, Atlas, Taffet, Satin, Velour, Spitzen und

Sämmtliche Piecen ſind nach den neueſten Pariſer Modells copirt, jede Preis-
notirung wird enthalten, da die Größe der Auswahl eine ſolche nicht geſtattet.

Kleiderhandlung von
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0 W o 90 3Eine Partie Steppdecken, ſowie Steppröcke liegen zum Ausver-
I kauf in der Kleiderhandlung von

mit, als ohne Anſpruch auf Dividende,
1) Lebensverſicherungs- Verträge auf das Leben geſunder und kranker Perſonen, 2) Rentenver-
ſicherungs-Verträge, 3) Ausſteuerverſicherungs-Verträge (Kinder-Verſorgungskaſſe) und Be-
gräbnißverſicherungs-Verträge.

Proſpecte und Antragsformulare verabreicht unentgeltlich unter Ertheilung jeder weitern Auskunft
Merſeburg den 26. Mai 1856. Fr. Stollber 5Agent der Magdeburger Keras- Vor hchernngs Geſelghaft

Bekanntmachung.
Allen Meiſtern, welche der vereinigten Böttcher, Tiſchler,

Glaſer- 2c. Jnnung angehören, zur Nachricht, daß der Montag
vor Johanni der feſtgeſtellte Tag iſt, an welchem alljährlich das
Quartal abgehalten wird, alſo für diesmal am 23. Juni, und
als Local das Schützenhaus hierzu beſtimmt iſt.

Lützen, den 9. Juni 1856.
Elsner, Obermeiſter.

Die von uns dem Ortsrichter Weniger zu Daspig am
25. April angethane Beleidigung nehmen wir hiermit zurück.

A. Buſchendorf.
G. Burckhardt.

Dank. Dem Kaufmann Herrn Peckolt hier ſagen wir
für die mannigfachen Erweiſe der Liebe, welche uns bei der in
voriger Woche ſtattgefundenen Richtung ſeines Hauſes zu Theil
geworden, hiermit öffentlich unſern freudigſten Dank, und dies
um ſo mehr, da bei Allem die Fröhlichkeit des reichlichen
Gebers die That begleitete.

Möge ſein Leben und Wirken bei gewohnter Entſchloſſen-
heit und Rührigkeit und gemeinnützigem Streben aus der Wohl-
geſtalt des Gelingens ſeiner Unternehmungen ſtets neue Kraft
entnehmen und er ſo recht lange ſeinem Hauſe Pfeiler und der
Mitwelt nützlich ſein.

Merſeburg den 9. Juni 1856.
Die ſämmtlichen bei dem Baue betheiligten Maurergeſellen.
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Piganofortes in Tafelform mit engliſcher Mechanik

e und Metallplatte, ſowie ein gebrauchter Stutzflügel,
ſtehen zum billigen Verkauf Unter- Altenburg Nr. 736.
bei dem Jnſtrumentmacher und Orgelbaumeiſter

C. J. Chwatal.
Den von dem rühmlichſt bekannten Profeſſor Dr. Bock zur

Beförderung der Verdauung und Aufnahme des zum Leben ſo
nothwendigen Sauerſtoffs in die Lungen, empfohlenen eiſen-
haltigen Branntwein habe ich jetzt ſorgfältig angefertigt und
verkaufe ihn unter dem Namen Eiſenliqueur billigſt.

Zugleich empfehle ich meine übrigen Liqueure und Aqua-
vite, Punſch und Grog-Eſſenzen eigner Fabrik, ſowie feinſten
und ordin. Rum, Arac de Goa, Cognac, Schweizer Abſynt,
Kirſchwaſſer, Nordhäuſer Kornbranntwein, 90 ſtarken Spiritus,
Himbeer und Kirſchſaft 2c., zu den billigſten Preiſen und bewil-
lige WiederVerkäufern und Schenkwirthen einen angemeſſenen
Rabatt. Merſeburg, den 9. Juni 1856.

C. W. Klingebeil.
Sehr ſchönen, ſtarken Weineſſig, den Eimer 1 Thlr., das

Quart 1 Sgr., Biereſſitg, den Eimer 1 Thlr., das Quart 8 Pf.,
kann ich beſtens empfehlen.

C. W. Klingebeil.
Die dem Hutmann Kaßler in Kriegsdorf von mir zuge-

fügte Beleidigung nehme ich hiermit in Folge ſchiedsmänniſchenVergleichs zurück. v
Kriegsdorf, den 4. Juni 1856.

Gottlob Gottſchalck.

e Mercadier Fabré's
aromatiſch-mediciniſche Seife,

aus der Fabrik von

Franz Schwarz Wittwe,
Markt, Stadt Berlin.

Weizen 3 Thlr. 25 Sgr. Pf. bis Thlr. Sgr. Pf.
Roggen 2 28 2 9 3 2Gerſte 28 9 2Hafer 3 7 6Kirchennachrichten von Merſeburg.

Dom. Geboren: dem Tapezirer Sauer ein Sohn dem Lieutenant
im Königl. 12. Huſ. Reg. von Gotſch eine Tochter; dem Schneider Traue
eine Tochter. Geſtorben: die einzige Tochter des Lieutenants im Königl.
12. Huſ. Reg. von Gotſch, 14 St. alt.

Stadt. Geboren: dem Schneidermſtr. Schliephake ein Sohn dem
Handarbeiter Koſchei ein Sohn dem Handſchuhmachermſtr. Prall eine Toch
ter dem Handarbeiter Dittmar ein Sohn. Getrauet: der Bürger und
Sattlermſtr. Kötzſche auf hieſ. Dome mit Jgfr. Juliane Auguſte Thielemann
hier. Geſtorben: der jüngſte Sohn des Ziegeldeckergeſellen Hübner, 10 T.
alt, an Schwäche die hinterl. Wittwe des Maurergeſellen Fiedler, im 64. J.,
an Altersſchwäche der jüngſte Sohn des Königl. Reg. Secret. Auermann,
9 W. alt, an der Blauſucht der Getreidemäkler Götzſchel, 36 J. alt an
Bruſtkrankheit der jüngſte Sohn des Schneidermſtrs. Thurm, 18 W. alt, am
Zahnfieber der 3. Sohn des Handarbeiters Förſter, 2 J. 5 M. alt, am
Zahnſieber.

Am Donnerstage predigt Herr Paſt. Schellbach.
Neumarkt. Geboren: dem Handarbeiter Büchſenſchuß in Vene

nien eine Tochter.
Altenburg. Geſtorben: der Handarbeiter Längrich, 67 J. 1 M.

alt, an Altersſchwäche.

Kirchennachrichten von Lauchſtädt Mai:
Geboren: dem Handarbeiter Rockendorf eine Tochter Getrauet.

der Fabrikarbeiter Jgg. G. K. Prätſch in Giebichenſtein mit Jgfr. R. M.
Beier der Privatſeer. Jgg. A. Gutke mit Jgfr. Ch. F. A. Klotz.
Geſtorben: Jgfr. J. L., des verſtorbenen Korbmachermſtr. Bilſing allhier
Tochter, im 37. J., an einem organiſchen Fehler Frau A. E., des Pachtin-
habers der Reſtauration des Königl. Bades allhier H. Greve Ehefrau, im
46 J., an Unterleibsbeſchwerden.

Kirchennachrichten von Lützen Mai.
Geboren: dem B. und Schloſſermſtr. Tzſchöckel ein Sohn der Thereſe

Amalie Leisling ein außerehel. Sohn dem Handarb. Schellenberg eine Tochter
dem Kaſtellan Wirth eine Tochter der Frau Joh. verwittw. Meuſel eine außer
eheliche Tochter dem Handarb. Boſe ein Sohn. Getrauet: der Schuh-
machermeiſter Kiehl mit Louiſe Friederike Findeiſen Joh. Fr. Bär in Lipzig
mit Jgfr. Erdmuthe Henriette Gerhard der B. und Siebmachermſtr. Kutzner
mit Jgfr. Marie Roſine Franke der Markth. Schilling aus Leipzig mit Jgfr.
Johanne Friederike Hoffmann. Geſtorben: dem B. und Schneidermſtr.
Höchel ein Sohn, 6 J. 29 T. alt, an der Gehirnentzündung die verwittw.
Frau Johanne Chriſtiane Kerſting, 72 J. 2 M. 13 T. alt, an der Bruſtentzündung.

Kirchennachrichten von Schafſtädt Mai.
Geboren: dem Schneidermſtr. Kaminsky eine Tochter dem Zimmer

manne Schieferdecker ein Sohn dem Schneidermſtr. Witte eine Tochter.
Getrauet: der Jgg. A. Schreinert, Fleiſchermſtr. hier, mit Jgf. R. Künaß
hier. Geſtorben: der Gaſtwirth Pille, 74 J. alt an Altersſchwäche
die Ehefrau des Oeconomen Banſe, 78 J. alt, an Altersſchwäche eine Tochter
des Oeconomen Reuter, 1 J. 4 M. alt, an Krämpfen die Ehefrau des
Handarb. Chriſtian Türoff, 46 J. alt, an Abzehrung der Schloſſermſtr.
Heyne, 53 J. alt, an Auszehrung der Hutmann Beßler, 57 J. 5 M. alt,
verunglückt.

Räthſel.
Sehr hoch geſchätzt von jedem braven Zecher
Ein Doppelzeichen d'ran, wird's zum Verbrecher.

J. G. Bernhardt in Berlin,
ganz friſch erzeugt von diesjährigen Kräutern, bei
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